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Amtlicher Teil.
Kreistag.

Anwesend:
Kommissarischer Landrat , Regierungsassessor Dr . Schieren.

Mitglieder:
I. Bender, Bürgermeister in Kölbingen,
i.  Diefenbach, Bürgermeister in Nentershausen,
z. Eulberg, Bürgermeister a . D . in Ettinghausen,
i.  Gerlach, Karl in Goldhausen,
5. Gräf, Bürgermeister in Obersain,
8. Güth, Landwirt in Hellenhahn,
7. Hecking, Forstmeister Wallmerod,
8. Keßler, Bürgermeister in Halbs,

Henrich, Bautechniker in Rennerod,
10. Orth, Bürgermeister in Elsoff,
II. Schaaf, Postagent in Meudt,
12. Dr. Schmitz, Arzt in Rennerod,
18. Schneider, Gemeinderechner in Steinefrenz,
14. Schmitt, Oekonomierat in Molsberg,
15. Spornhauer , Bürgermeister in Zehnhausen b. R .,
18. Wengenroth, Maurer in Gemünden,
17. Witteier, Bürgermeister in Hundsangen.
18. Schönberger-Eisel, Landwirt in Seck,
18. Bittkau, Bürgermeister in Westerburg,

als Protollführer Obersekretär Busch in Westerburg.
Durch Einladungsschreiben vom 12. Mai 1920 war der

Kreistag unter Abkürzung der Ladungsfrist gemäß § 75 Abs. 2
« Kreisordnnng vom 7. Juni 1885 auf heute Vormittag 11

>r zu einer Sitzung einberufen.
Die vorbezeichneten Mitglieder waren in beschlußfähiger

I»zahl erschienen.
Mit Entschuldigung fehlte Gastwirt Rink in Görgeshausen.
Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und vcranlaßte die

>hl:
l) der Kommission zur Prüfung der Form der Einberufung
Kreistages, der Richtigkeit der Einladung und deren rechtzeitige

/ellung (§8 75 und 76 der Kreisordnung ),
[b) der Kommission zur Vollziehung des Protokolls (§ 82 der

Ordnung).
. Durch Zuruf wurden gewählt:
iZu a) die Herren : Forstmeister Hecking, Bürgermeister Bittkau,
Mgermeister Keßler.
[ou b) die Herren : Bürgermeister Bender , Bürgermeister-

!au, Bürgermeister Keßleri
Nach geschehener Prüfung durch die Kommission zu a) wurde

Kreistag als ordnungsmäßig berufen einstimmig anerkannt.
Atuog des Berwaltungsberichtes für bas Rechnungsjahr ISIS.
Der Vorsitzende erstattete den Verwaltungsbericht . Die

. egung des Verwaltungsberichts soll erfolgen.
Auf Anfrage des Kreistagsabgeordneten Oekonomierat Schmitt
^der Vorsitzende dar , daß die amerikanische Besatzungsbehörde
Mellung eines Vertreters des Landrats im besetzten Teil
Kreises verlangt habe, um mit diesem in Besatzungsange-
Hnten unmittelbar in Verbindung treten zu können,

leldmg der Rechnung der Kreissparkaffe für das Rechnungsjahr
. 1018/10 und Entlastung des Rendanten.

Kreistagsabgeordneter Bürgermeister Witteier erstattete
£ über die Nachprüfung der Rechnung der Kreissparkasse.
Rechnung ist nachgeprüft durch die Kreistagsmitglieder
lMt Schaaf und Bürgermeister Witteier . Die Rechnung

^ rechnerisch für richtig befunden.
^ beträgt die

Ist -Einnahme 3 446 044,76 Mk.
Ist -Ausgabe 3 349,82 9,82 Mk.

96 214,94 Mk.
8 798,04 M.

ott

die Mehreinnahme
der Reingewinn
Reservefonds Ende
1918/19 33 228,72 Mk.

Anträge des Berichterstatters , dem Rendanten der
^r 'asse Entlastung zu erteilen , wurde einstimmig entsprochen.

g der Bauabnahmegebühreu des Kreisbaumeisters,
dem Kreisausschußbeschluh wird Kenntnis genommen.

der Gebühren des Kreisbanmeisters für Bearbeitung
von Bauprojekten und Bauleitung usw.

Wie zu 8.
sassung über die Errichtung eines Wohnungsamtes mb
: die Deckung der dadurch entstehenden Unkosten.

^ .Kreistag beschließt — vorbehaltlich der Genehmigung
Aen Aufsichtsbehörde — -die Errichtung eines gemein«
"mungsamtes für die Gemeinden des Kreises Westerburg

der Stadt Westerburg gemäß Artikel 6 § 1 Absatz 2

Satz 6 des Preußischen Wohnungsgesetzes vom 28 . März 1918
Die Erledigung der Geschäfte des Wohnungsamtes wird dem
Kreisbauamte übertragen . Dem Wohnungsamt obliegt die örtliche
Wohnungsaufsicht nach Maßgabe der Artikel 6 und 7 des
Wohnungsgesetzes und die Aufsicht über die Durchführung der
Anordnung des Kreises Westerburg vom 19. Mai 1920 betr.
Wohnungsmangel . Die Gemeinden sind verpflichtet , gemäß § 6
des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 für jede in der
Gemeinde befindliche selbständige Wohnung von dem Wohnungs-
inhaber eine Jahresgebühr von 1,50 Mk. zu erheben , und diese
Beträge mit Rücksicht darauf , daß der Kreis das Wohnungsamt
unterhält , an die Kreiskommunalkaffe vierteljährlich abzufühcen.
Die weitere Ausführung dieses Beschlusses wird dem Kreis-
ausschutz übertragen.
6. Erich einer Wohnungsmangelverordnung für den Kreis Westerburg.

Mit der vorgelesenen Ordnung sind sämtliche Mitglieder
einverstanden.

7. Errichtung eines Einigungsamtes für den Kreis Westerburg.
' Wie zu 6.

8. Wahl der Borfihendeu, der Beisitzer und der Schriftführer
des Einigungsamtes.

Es werden für das Einigungsamt gewählt : 1. Zum Vor¬
sitzenden: Herr Amtsgerichtsrat Mayer in Rennerod , 2. Zum
stellv. Vorsitzenden : Herr Amtsrichter Dr . Goering in Wallmerod,
3. Zu Beisitzern : aus den Kreisen der Hausbesitzer und Vermieter:
Herr .Kaufmann Schütz in Rennerod , Herr Gerbereibesitzer Jung
in Rennerod , Herr Bauunternehmer Steinebach in Wallmerod,
Herr Landmann Schönberger in Wallmerod , aus den Kreisen
der Mieter : Herr Schornsteinfegermeister Reistnger in Rennerod,
Herr Förster Ries in Rennerod , Herr Schweinehändler Krumm
in Wallmerod , Herr Amtsgerichtssekretär Kreutz in Wallmerod,
4. zu Schriftführern : Herr Amtsgerichtssekretär Diefenbach in
Wallmerod , Herr Amtsgerichtsassistent Möbus in Rennerod.
8. Erlch einer Bergnüguagsfteuerordnung für den Kreis Westerburg.

. Mit 19 Stimmen wurde gegen eine Stimme der Erlaß der
vorgeschlagenen Ordnung beschlossen.

Kreistagsabgeordneter Bürgermeister Bittkau erklärte sich
gegen den Erlaß der Steuerordnung des Kreises , weil in der
Stadt Westerburg bereits eine Lustbarkeitssteuer erhoben würde.
Der Vorsitzende legte demgegenüber dar , daß l J Gleiche in
zahlreichen Gemeinden des Kreises der Fall sei, daß eine ein¬
heitliche Regelung für den ganzen Kreis zweckmäßig sei und daß
der Ertrag der Steuer den Gemeinden , die bereits eine solche
Steuer besäßen, zu 2/3 den übrigen Gemeinden zu V» zufließe.

10. Aenberung der Wirtschastskonzessionssteuerorduung.
Die durch die Ordnung für die Erhebung einer Kreissteuer

von der Erlangung der Erlaubnis zum ständigen betriebe der
Gastwirtschaft , Schankwirtschaft oder des Kleins- ndels mit
Branntwein oder Spiritus im Kreise Westerburg vom 8. Januar
1907 festgesetzten Steuersätze werden verdoppelt . Dieser Beschuß
tritt mit dem Tage seiner Verkündigung im Kreisblatt in Kraft.

11. Feststellung des Kreishaushaltsvoranschlages für bas
Rechuungsjahr 1920.

Mit 19 Stimmen gegen 1 Stimme wurde der vom KreiS-
ausschnß vorgelegte Haushaltsvoranschlag für das Rechnungs¬
jahr 1920 in Einnahme und Ausgabe auf 365 000 M . festgesetzt.
Es wurde beschlossen, 100»/o Zuschlag zur Grund -, Gebäude -,
Gewerbe- und Betriebssteuer zu erheben. Als Anteil des Kreises
an dem Ertrag der Reichseinkommensteuer sind 80 536 Mk. vor«
gesehen.

Auf einzelne Bemängelungen der Kreistagsabgeordneten
Oekonomierat Schmitt und Bürgermeister Bittkau gab der Vor¬
sitzende die Erklärung ab, daß die zu zahlenden Beamtengehälter
noch nicht endgültig festgesetzt worden seien und daß der Kreis¬
ausschuß dies — entsprechend dem Kreistagsbeschluß vom 23 . 3.
1920 — in seiner nächsten Sitzung erledigen werde . Die Bean¬
standung des Kreistagsabgeordneten Bürgermeister Bittkau , daß
die Besoldung der Kreisbeamten in einer Summe und nicht in
Grundgehalt , Ortszuschlag , Teuernngszuschlag und Kinderzulage
getrennt angegeben seien, erklärte der Vorsitzende für unerheblich,
da die Zahlen des Voranschlags nur schätzungsweise angegeben
seien.

12. Bildung des Beirates des Kreiswohlsahrtsamtes . -
Es wurden einstimmig gewählt : Als Vertreter ' der Geist¬

lichkeit die Herren : Pfarrvikar Wolff in Steinefrenz , Pfarrer
Engelmann in Berod und Pfarrer Haas in Westerburg.

Als Vertreter der Lehrerschaft Herr Hauptlehrer Fachinger
in Rennerod und die Lehrerin Fräulein Noll in Steinesrenz.

Als Vertreter der Landwirtschaft die Herren : Oekonomierat
Schmitt in Molsberg und Bürgermeister Spornhaner in Zehn¬
hausen b. R.

Als Vertreter der Arbeitgeber die Herren : Buchdruckerei¬
besitzer Kaesberger in Westerburg und Hochbautrchniker Henrich
in Rennerod.



Als Vertreter der Arbeiterschaft die Herren: Tongruben¬
arbeiter Karl Gerlach in 'Goldhausen und Bergmann Rudolf
Zimmermann in Hellenhahn.

Als Vertreter der Kriegsbeschädigtenu. Kriegshinterbliebenen¬
verbände: Herr Lehrer Scherf in Winnen (vom Reichsbund),
Herr Kaspar Sturm in Berod und Frau Witwe Maria Zey in
Hundsangen(vom Zentralverband.)

13. Wahlen.
ä) eines stellvertretenden Kassenvorstandsmitgliedesder Kreis¬

sparkasse für das verstorbene stellv. Vorstandsmitglied Rentner
Wollweber in Rennerod auf den Rest der Wahlzeit bis 1.
April 1921.
Gewählt wurden einstimmig: Herr Postagent Schaaf.in Meudt

und als dessen Stellvertreter Herr Bürgermeister Orth in Elsoff.
b) der Kreiszuchtkommission. Bisherige Mitglieder: Oekono-

mierat Schmitt in Molsberg und Bürgermeister Sporn¬
hauer in Zehnhausenb. R.

Einstimmig wiedergewählt.
e) der Schiedsmänner des Schiedsmannsbezirks Elsoff: Bis¬

her Schiedsmann Bürgermeister Orth in Elsoff, Stellver¬
treter Johann Schönberger in Elsoff.

Einstimmig wiedergewählt.
Des SchiedsmannsbezirksEmmerichenhain. Bisher Schieds¬

mann Bürgermeister Weyl in Emmerichenhain. Stellvertreter
Erwin Flick in Emmerichenhain.

Einstimmig wiedergewählt.
Des SchiedsmannsbezirksGemünden. Bisher Schiedsmann

Beigeordneter August Wolf in Gemünden. Stellvertreter Bürger¬
meister Keßler in Gemünden.

Einstimmig wiedergewählt.
Des Schiedsmannsbezirks Halbs. Bisher Schiedsmann

Bürgermeister Keßler in Halbs, Stellvertreter Gemeinderechner
Loos in Halbs.

Einstimmig wiedergewählt.
Als Stellvertreter einstimmig gewählt Schöffe August Türk

in Halbs.
Des Schiedsmannsbezirks Neunkirchen. Bisher Schieds¬

mann Landwirt Justus Schamp in Neunkirchen, Stellvertreter
Landmann Wilhelm Schamp in Neunkirchen.

Einstimmig wiedergewählt.
Des Schiedsmannsbezirks Niedererbach. Bisher Schieds¬

mann Gemeinderechner Johann K. Reimann -in Niedererbach,
Stellvertreter Landmann Peter Schäfer in Niedererbach.

Einstimmig wiedergewählt.
Des Schiedsmannsbezirks Ncnnerod. Bisher Schiedsmann

Georg Schmitt-Müller in Rennerod, Stellvertreter Direktor Schütz
in Rennerod.

Einstimmig wiedergewählt.
Des Schiedsmannsbezirks Waldmühlen. Bisher Schieds¬

mann Bürgermeister Schmidt in Waldmühlcn, Stellvertreter
Wilhelm Güth-Röttger in Waldmühlen.

Einstimmig wiedergewählt.
Des Schiedsmannsbezirks Westerburg. Bisher Schiedsmann

Heinrich Schardt in Westerburg, Stellvertreter Stadtrechner Wilh.
Rehn in Westerburg.

Einstimmig wiedergewählt.
Als Stellvertreter wurde einstimmig neugewählt Kaufmann

Hugo Wengenroth in Westerburg.
Des Schiedsmannsbezirks Willmenrod. Bisher Schieds¬

mann Bürgermeistera. D. Loos in Willmenrod, Stellvertreter
Unbesetzt.

Als Schiedsmann wurde einstimmig gewählt Bürgermeister
Wengenroth in Willmenrod, als dessen Stellvertreter Bürger¬
meistera. D. Loos in Willmenrod. '

cl) Des Ausschusses für die Auswahl der Schöffen und Ge¬
schworenen für 1920 nach §§ 40 und 87 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes.

Bisher Amtsgericht Wallmerod.
1. Gastwirt Nink in Salz, 2. Bürgermeister Diefenbach in

Nentershausen, 3. Landwirt Andreas Schneider in Girod, 4.
Postagent Schaaf in Meudt, 5. Gastwirt Eidt in Hundfangen, 6.
Bürgermeister Schäfer in Hahn, 7. Bürgermeister Gräf in Obersain.

Zu 1. und 2. und 4.- 7. einstimmig wiedergewählt. An
Stelle des zu 3. Verstorbenen wurde einstimmig Bürgermeister
Reusch in Girod gewählt.

Amtsgericht Rennerod.
1. Gastwirt Schneider in Neunkirchen, 2. Kaufmann Schütz in

Rennerod, 3. Bürgermeister Keßler in Gemünden, 4. Bürger¬
meister Eisel in Gershasen, 5. Kaufmann Menk in Emmerichenhain.

Zu 1.—5: einstimmig wiedergewählt.
14. Besprechung allgemeiner Fragen.

Kreisdcputierter Formeister Hccking teilt mit, daß in dem
von den Amerikanern besetzten Kreisteile in Kürze die Speisung
unterernährter Kinder durch die Amerikaner beginnen wird. Die
Vorarbeiten hierzu seien schon im Gange.

Kreistagsmitglied Gemeinderechner Schneider bat um Auf¬
klärung über die Zahlungen an die Landwirte, die Schlachtvieh
an die Viehsammelstelle anliefern, und wurde vom Vorsitzenden
entsprechend aufgeklärt.

Die von dem Krcistagsmitgliede Tongrubenärbeiter Gerlach
angeregte Aussprache über die Tätigkeit der Kreiswirtschastsstelle

soll wegen der vorgerückten Zeit in der nächsten Kreistags
stattfinden.

Xtteftevimrg,' ben 19. Mai 1920.
Der Norührndr: Die Kristtzer: Der VrotokoUfSh»,
gez.: Dr. Schieren, gez. : Bender, ‘ m

gez. : Bittkau,
gez. : Keßler.

gez.: Busch,
Odersekretär.

Abschrift beglaubigt:
Busch , Obersekretär.

. Bekanntmachung.
Die Vorschriften über die vorläufige Erhebung der

kommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn für das RechnuäA
fahr 1920 treten am 25. Juni 1920 in Kraft. ^

Im folgenden werden die betreffenden Paragraphen
Einkommensteuergesetzes und der dazu erlassenen Bestimmung!
bekannt gemacht. **

Einkommensteuergesetz
§ 45. Der Arbeitgeber hat nach näherer Anordnung des Reiht

Ministers der Finanzen bei der Lohnzahlung zehn vom tznnWuriinden.
des Arbeitslohns zu Lasten des Arbeitnehmers einzubehalten»
für den einbehaltenen Betrag Steuermarken in die Steuerst« «z qte)f
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«Maies Woh(§ 46) be§ Arbeitnehmers einzukleben und zu entwerten

§ 46. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn _
jeden Kalenderjahrs oder vor Beginn eines DienstverhältniHUstellen
von der Gemeindebehörde seines Wohn- oder Beschäftigung me Steue
eine Steuerkarte ausstellen zu lassen und diese Steuerkarte !k klebenden
Arbeitgeber bei jeder Lohnzahlung zum Einkleben und Entwert ntig für
der Steuermarken vorzulegen. ymndebeh,
8 47. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber aus Verlangen ei Die
schriftliche'"escheinigung über den empfangenen Lohn, den tu, »fon des
§ 45 einbehaltenen Betrag und den Wert der von dem Arb«»füllen,
geber in der Steuerkarte eingeklebten und entwerteten Stern Ms dur

marken zu geben. Eich ft
8 48. Der Arbeitnehmer kann die in seiner Steuerkarte utibi Die

den Steuerkarten solcher Haushaltungsangehörigen, deren Ei tueilidebehi
kommen ihm zuzurechnen ist, eingeklebten und entwerteten Sie«
marken unter Abgabe des entsprechenden Teiles der Steuersti Mendel(
spätestens innerhalb der nächsten drei Kalendervierteljahreauf! «^ » »
von ihm zu entrichtende Einkommensteuer an Zahlungs SbL Vx  ?
hingeben. Xit-arA

Uebersteigt der Wert der nach Abs. 1 hingegebei^ ’
Stellermarken den zu zahlenden Steuerbetrag, so hat das Fim HA
amt den überschüssigen Betrag dem Steuerpflichtigen sofort«
der endgültigen Veranlagung in bar zu erstatten. ^ 8
§ 49. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte©lewft gt ,

karten werden ersetzt. Die in solchen Karten nachweisbar einraeq • £
klebten und entwerteten Steuermarken werden ihrem Werte tu^ g *
auf die Steuerschuld angerechnet; eine bare Herauszahlung si«> A
in diesen Fällen nicht statt. i * ' ‘
§ 50. Der Arbeitgeber hastet dem Reiche für die Einbehaltung« jjJi { r
Entrichtung des im § 45 bestimmten Betrags neben dem Ard
nehmer als Gesamtschuldner. , *et7 oJ
§ 51.Die Vorschriften der §§ 45 bis 50 gelten auch für y
sonstigen Fälle des § 9 Nr. 1 und für die Fälle beS§ 9 9U ttmerfcĥ
entsprechend. b« teilw-
8 52.Der Reichsminister der Finanzen kann ein von denN » .

schriften der 88 45 bis 49 abweichendes Verfahren zulassen. «Bet ben*
Bestimmungen  Weben«

über die vorläufige Erhebung der Einkommensteuer durch wtfüF."
vom Arbeitslohn für das Rechnungsjahr 1920. l>der das

- I. Allgemeine Bestimmungen. ctte em rtI>
§ 1. Jeder Arbeitgeber hat bei der Lohnzahlung zehn* itttr QQA

Hundert des Arbeitslohns zu Lasten des Arbeitnehmers
zubchalten.

Soweit die Auszahlung des Arbeitslohns aus"
öffentlichen Kasse erfolgt, gilt die auszahlende Kasse als An
geber im Sinne dieser Bestimmungen.

Die .̂ Einbehaltung nach Abs. 1 unterbleibt, solang«
Arbeitnehmer das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet

8 2. 1. Als Arbeitslohn gilt jede in Geld oder Geldes««»
wirkte einmalige oder wiederkehrende Vergütung für Ar»«
leistungen, insbesondere Gehälter, Besoldungen, Löhne, Tann«
Gratifikakionen oder unter sonstiger Benennung gewährte AMiAA
der in öffentlichem oder privatem Dienst angestelltenoderb«!̂ »ti
tigten Personen, Wartegelder, Ruhegehälter, Witwen- undM
Pensionen und andere Bezüge für frühere Dienstleistung«̂ kuj*
Berufstätigkeit. Der Wert der Natural- und sonstigen SE k r ]«1
ist zur Bemessung des einzubehaltenden Betrags mit dem»«̂ k g «ni
anzurechnen, der sich aus den Lohntorisvereinbarungen utl:
Liegen solche Vereinbarungen nicht vor, so ist der Wertr«̂ j j
tural- und sonstigen Sachbezüge nachden Ortspreisen anzur̂L,
die das Versicherungsamt nach 8 160 Abs. 2 der Reichso«A N. ■.

JNten, d
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ungsordnung festgesetzt hat. Die Beiträge w
Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversicherung, .
Lasten des Arbeitnehmers verrechnet worden sind, können
zug gebracht werden; sonstige Abzüge, insbesondere für«m»
kosten, haben nicht zu erfolgen.

3. Als Arbeitslohn im Sinne des Abs. 1 gelten
a) die auf Grund der Militärpensions- und Versorgung£

dr,
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de-ogenen Verstümmelung--, Kriegs», Lustdiensl«, Alters» I
«nd Tropenzulagen, Penfions»und Rentenerhöhungen, ferner !
die von ehemaligen Kolonialbeamten bezogenenen Tropen¬
zulagen;

b) sonstige Versorgungsgebührnisse, die auf Grund einer infolge; eines Krieges erlittenen Dienstbeschädigung bezogen werden;
c) die Naturalbezüge der Angehörigen der Wehrmacht(Reichs¬wehr und Reichsmarine) ;
d) Bezüge aus einer Krankenversicherung;
e) Wartegelder, Ruhegehälter, Witwen- und Wsisenpensionenund andere Bezüge für frühere Dienstleistu ng oder Berufs¬

tätigkeit, wenn ihr Jahresbetrag 1500 Mk. nicht übersteigt;
die Vorschrift des § 1 findet jedoch Anwendung auf Bezüge
dieser Art, welche aus öffentlichen Kassen gezahlt werden,
sofern der Bezieher im Inland keinen Wohnsitz und keinendauernden Aufenthalt hat.

Der einzubehaltende Betrag ist, wenn die Lohnzahlung
für eine Woche oder für einen längeren Zeitraum erfolgt, auf
«olle Mark nach unten abzurunden; in allen übrigen Fällen ist
in einzubehaltende Betrag auf volle 10 Pfennig nach unten ab-
sjnunden.
I. Einzahlung des einbehaltenen Betrags durch Steuermarken
§3. Je )er Arbeitnehmer hat sich für das Rechnungsjahr 1920

u.  April 1920 bis 31. März 1921) von der Gemeindebehörde
emes Wohn- oder Beschäftigungsorteseine Steuerkarte(Muster 1)
^stellen zu lassen. Die Ausstellung erfolgt unentgeltlich. Reicht
me Steuerkarte für die während eines Rechnungsjahrs einzu-
ibenden Steuermarken nicht aus, so hat der Arbeitnehmer recht¬

zeitig für die Ausstellung einer neuen Steuerkarte durch die Ge¬meindebehörde Sorge zu tragen.
Die Vorderseite der Steuerkarte ist auf Grund der An- '

.den des Arbeitnehmers von der ausstellenden Behörde aus->»füllen. Alle weiteren Einträge haben nach Maßgabe des Vor¬
rucks durch den Arbeitgeber zu erfolgen, soweit sie nicht aus¬
drücklich für Einträge der Steuerhebestelle Vorbehalten sind,utibil Die Ausstellung derZ Steuerkarten kann von der Ge-

EHmndebehörde auf Antrag auch Arbeitgebern überlassen werden.Jteotf Arbeitnehmern, welche das 14. Lebensjahr noch nicht
ollendet haben, sind' Steuerkarten nicht auszustellen.
>4. Für den gemäß8 1 und 8 2 Abs. 3 einbehaltenen Be¬
ug hat der Arbeitgeber Steuermarken bei der Auszahlung des
'rbeitslohns in die Steuerkarte des Arbeitnehmers einzuklebend zu entwerten.

De Steuermarlen werden bei den Postanstalten zum
lirkauf gestellt.

Die Steuermarken sind in die dafür vorgesehenen Spalten*Steuerkarte derart einzukleben, daß für jede Lohnzahlung eine
, ' jlw Querspalte begonnen wird; auf jeder Marke ist der TaganM Verwendung, und zwar der Tag und das Jahr in arabischenSI'"HihIen, der Monat mit Buchstaben niederzuschreiben. Der Ge¬

such von Datumstempeln mit chemischer Tinte ist gestattet,
llgemein übliche und verständliche Abkürzungen der Monats-
Nchnungen mit Buchstaben sowie die Weglassung der beidenm Zahlen der Jahresbezeichnung(z. B. 20. Okt. 20; 15.t 25) sind zulässig. Auch ist gestattet, dem Verwendungs¬

merke die Firma oder den Namen des Verwendenden ganz
ltl  Alweise zuzusetzen.

Nach jedem Einkleben von Steuermarken hat der Arbeit¬
er den Wert der jeweils eingeklebten Marken in die dafür
Wehene Spalte der Steuerkarte einzutragcn; ist eine Seite

Steuermarken gefüllt, so hat jeweils der letzte Arbeitgeber«r dafür vorgesehenen Stelle den Gesamtwert der auf derm ungeliebten Marken einzutragen und die Richtigkeit des
«kW durch Unterschrift zu bescheinigen.

Das Finanzamts kann auf Antrag einzelnen Arbeitgebern"en, daß sie für ständig bei ihnen beschäftigte Personen die-«marken statt bei jeder Lohnzahlung am Ende eines jeden
Jj“ 18 v0bcr  Kalendervierteljahrs— spätestens jedoch beim Aus-n«e*®!etv eS  Arbeitnehmer- aus dem Dienstverhältnis— für den,det be8  entsprechenden Zeitraums einbehaltenen Betrog ent-
/ ^ und in die Steuerkarte des Arbeitnehmers einkleben.ÄrbkĤLegt der Arbeitnehmer bei einer Lohnzahlung dem Arbeit-Steuerkarte nicht vor, so hat der Arbeitgeber Steuer^J1 w Höhe des einbchaltenen Betrags zu

^rveltnehmer aufzubewahren, bis dieser
entwerten und für
seine Steuerkarte

zw ^ Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber auf dessen VerlangenÄMj Bescheinigung über den empfangenen Lohn, denit« etleR Betrag und den Wert der von dem Arbeitgeber in>kE ^ ^«karte eingeklebten und entwerteten Steuermarken zu
17

ltt$S Anrechnung der im Rechnungsjahr 1920 in die
,e iS Sf tunl*. eines Arbeitnehmers eingeklebten Steuermarken aufE für das Rechnungsjahr 1920 zu entrichtende
ett.tjl 8ri?n!̂ euer finttzt erst nach der endgültigen, nach Ablauf1920 vorzunehmenden Veranlagung für das

1920 statt, es sei denn, daß dem Arbeitnehmer
, E,̂"sorderungsschreiben über die für das Rechnungsjahr

®ufig zu entrichtende Einkommensteuer zugegangen ist.

Eine bare Erstattung der im Rechnungsjahr 1920 über
die vorläufig zu entrichtende Einkommensteuer hinaus einbehaltenen
Beträge findet erst nach der endgültigen Veranlagung für daS
Rechnungsjahr 1920 statt.

Der Erlaß der Bestimmungen über die erst nach end¬gültiger Veranlagung für das Rechnungsjahr 1920 vorzunehmende
Anrechnung und Erstattung einbehaltener Beträge bleibt Vor¬behalten.

III. Unmittelbare Einzahlung des einbehaltenen Betrages bei
der Steuerhebestelle.

8 12. Das Landesfinanzamt kann aus Antrag des Arbeitgeberszulassen, daß eine Verwendung von Steuermarken unterbleibtund daß die Einzahlung des nach§ 1 und § 2 Abs. 3 einbe¬
haltenen Betrags durch den Arbeitgeber in bar oder durch Ueber-weisung auf das Postscheck- oder Bankkonto bei der Steuerhebe¬
stelle erfolgt, die für die Entrichtung der von dem Arbeitnehmerzu entrichtenden Einkommensteuer zuständig ist.

Das Landesfinanzamt kann die ihm nach Abs. 1 zustehendeBefugnis den Finanzämtern übertragen.
IV. Schlußbestimmungen.

§ 17. Der Arbeitgeber haftet dem Reiche für die Einbehaltungund Entrichtung des im 8 l bestimmten Betrags neben dem
Arbeitnehmer als Gesamtschuldner.

Einkommensteuergesetz.
8 53.Wer die nach diesem Gesetze zu entrichtende Steuer hinter¬zieht, wird mit einer Geldstrafe im fünf- bis zwanzigfachen Be¬trage der hinterzogenen Steuer bestraft. Neben der Geldstrafe

kann auf Gefängnisstrafe erkannt werden.
Gleichzeitig weise ich auf die Strafvorschriften der 88 $59,

367 der Reichsabgabenordnunghin.
Hiernach ist also jeder Arbeitnehmer verpflichtet, sich vonder Gemeindebehörde seines Wohn- oder Beschäftigungsorteseine Steuerkarte ausstellen zu lassen. Die Steuerkarten sind beider Gemeindebehörde unentgeltlich zu haben.
Der Abzug vom Arbeitslohn hat zum ersten Male an demauf den 25. Juni folgenden ersten Lohnzahlungstage zu erfolgen
Die dem Landesfinanzamt nach 8 12 der Bestimmungen

zustehende Befugnis ist den Finanzämtern übertragen worden.Die entsprechenden Anträge sind also bei dem zuständigen Finanz¬amt zu stellen.
Cassel, den8. Juni 1920.

Der Präsident de« Kande«st»a«ramte» :. gez. : S a emi sch.
Ketr. Kagerpng von Getreide, He« und sorrftige« leichtdrenndare« Erzeugnisse« der Landwirtschaft

unmittelbar am Bahnkörper.
In Anbetracht der Wichtigkeit der Erhaltung der diesjährigen

Ernte für die Ernährung ersuche ich darauf Bedacht zu nehmen,daß das Lagern von Getreide, Heu, Grummet usw. unmittelbar
am Bahnkörper mit Rücksicht auf die bestehende Feuersgefahrvermieden wird.

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche ich durch
ortsübliche Bekanntmachungen auf die Gefahr solcher Lagerungen
hinzuweisen und dieses nötigenfalls polizeilich zu untersagen.

Mesterbnrg. den7. Juni 1920.
_ Der Laudrat. Dr. Schieren.

Die Herren Bürgermeister in Arnshöfen, Berod, Dahlen,Düringen, Eisen, Elbingen, Elsoff, Emmerichenhain, Ewighausen,Gemünden, Gershasen, Girod, Görgeshausen, Goldhausen, Groß¬holbach, Härtlingen, Hahn, Halbs, Heilberscheid, Hellenhahn-Schbg., Hergenroth, Hundsangen, Irmtraut , Kölbingen, Kuhn¬höfen, Mähren, Mendt, Mittelhofen, Molsberg, Nentershausen,
Neunkirchen, Neustadt, Niedererbach, Niederroßbach, Niedersain,Nister-Möhrendorf. Nomborn, Oberahr, Obererbach, Oberhausen,
Oberroßbach, Oberrod, Obersain, Pottum, Pütschbach, Rehe,Rennerod, Ruppach, Sainscheid, Salzburg, Seck, Stahlhofen,Waigandshain, Waldmühlen, Wallmerod, Weidenhahn, Welters¬burg, Weroth, Westernohe, Willmenrod, Winnen, Zehnhausen,b. R. und Zehnhausenb. W. werden an dir sofortige Erledigungmeiner Verfügung vom 16. Mai 1920 K. A. I. 2956 bete. Er¬
höhung des Portoersatz des Bürgermeisters und Gemeinderechnerserinnert.

Mesterbnrg, den 15. Juni 1920.
_ __ De» Laudrat. Dr. Schiere n.

A« die Grtspolireibrhördrn de» Kreise«.
Mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Teuerungsverhältnissewerden hiermit von heute ab die in der Verfügung vom 31. 12.17 êrwähnten Gebühre « der Desinfektoren widerruflichanderweit festgesetzt unb zwar:
Für jede Desinfektion, ohne Rücksicht auf die Zahl der »u

desinfizierenden Räume, einschließlich der Ganggebühren SO Mk.
Außerdem Ersatz der baren Auslagen für beschaffte Desin¬fektionsmittel.

Mesterbnrg» den 15. Juni 1920.
Der Kandrat. Dr. Schieren.
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A» dir Herren Bürgermeister de« Kreise»

Im Einvernehmen mit den Herren Kreisschulinspektoren

werden die Sommerferien wie folgt festgesetzt:

, u
s; Name des Zeitbestimmung der Ferien

-O Schulverbandes
Anfang Ende

Monat j Tag J Monat | Tag

1. stell». Kretsschulinspektor Herr Hnnptletzrer Schneider
Westerburg.

l ' Berzhahn Juni 16 Juli 3

2 Emmerichenhain Juli 12 31

3 Gemünden Juni 14 1

4 Gershasen „ 21 tt 10

5 Halbs ^
„ 28 tt 17

6 Hergenroth
28 ff 17

7 Homberg Julr 12 tt 31

8 Hüblingen Juni 28 tt 17

9 Neunkirchen
28 tt 17

10 Niederroßbach Juli 12 tt 31

ll Nifter -Möhrendorf ff n tt

12 Oberroßbach „ n tt »

13 Rehe ft u tt

14 Salzburg t, n tt

15 Waigandshain „ H tt ,,

16 Wengenroth Juni 24 tt 14

17 Westerburg „ 21 tt 10

18 Willmenrod tt 21 tt 10

19 Stahlhofen ft 28 tt 17

20 Winnen Juli 3 tt 28

21 Zehnhausen b. R. » 12 « 31

8 . stell». Krei «schult» speklor Herr« Hanptletzrer Meudt
Ne»ter »ha« se« .

22 Eirod Juni 17 Juli 4

23 Görgeshausen
Juni j
Juli i

10
24

Juni
August

22
7

24 Großholbach Juni 20 Juli 3

25 Heilberscheid
20 *

26 Kleinholbach ff 27 15

27 Nentershausen „ 14 „ 1

28 Nomborn
Juni I

August i
20

1
Juni

August
29

9

29 Niedererbach Juli i
13
26

Juni
August

22
8

30 Obererbach Juni 17 Juli 4

3. stell». Kret »sch» lt« spekt»r Herr « Hauptletzrer Becher

31

G - ldl

Ruppach

»a « sr«
Juni 15 Juni 29

32 Goldbansen „ 20 Juli 7

83 Dahlen tt „ •» 4

34 Meudt tt tt tt ff

35 Oberahr tt tt tt „

36 Sainerholz n n tt ff

37 Niederahr „ 28 tt 12

38 Ettinghausen tt 20 tt 4

39 Herschbach Juli 1 » 15

4 . stell» . Kreisschnlinspeklor Hauptletzrer Krau»
Meidenhahu.

40 Weidenhahn Juni 30 Juli 17

41 Brandscheid ff ff ff ff

42 Düringen ff ff ff ff

43 Ewighausen » ff ff ff

44 Niedersain tt tf tt n

45 Arnshöfen t, tt tt tt

46 Kuhnhöfen tt ff tt ff

47 Obersam tt ff tt ff

48 Rothenbach tt ff tt ff

49 Coden tt ff tt ff

50 Härtlingen t, tt tt tt

51 Elbingen ,t ff tt ff

52 Mähren tt ff tt tt

53 Hahn " " ft "

5 . stell» . Kreis schult« spektor Herr « Kehrer Müller
Weroth.

54 Berod Juni , 28 Juli 14

55 Bilkheim „ 20 4

56 Girkenroth
26 ff 10

57 Guckheim „ 26 ff „

58 Hundsangen
24 tt

59 Molsberg „ 1 ff

60 Pütschbach
17 ff 4

61 Sainscheid
27 ff 10

62 Salz
ff tt

63 Steinefrenz ff ft „

64 Wallmerod „ 28 tt 14

65 Weltersburg
27 ff 10

66 Weroth „ 27 10

6 . stell» . Krei »sch«li« sprktor Herr Haupllehrer
Fochinger Peunerod.

67 Elsoff Juli 5 Juli 22

68 Mittelhofen „ „ ff ft

69 Oberrod „ „ ff „

70 Westernohe „ „ ff tf

71 Irmtraut
4 ff 2b

72 Hillenhahn
Neustadt

ff „ „ „

73 ff „ ff ff

74 Pottum t , „ tt „

75 Renncrod n / 11 August 1

76 Waldmühleil „
„ 1 77

Seck »f „ 5 Westerburg

» den12 . Juni1920. Der
zonbrut. vr . Schieren.In

Fleisbachist in 2 Gehöftenund in Langennaubachjy«Gehöften

unter dem Rindvieh die Maul» u . Klauenseucheau lich

festgestelltworden , Orts» u . Gemarkungssperreist angeotWDilleuburg
, den11 . Juni1920. Der

stell » . Kandr« tBekanntmachung.

Vom

1 . April1920 ab wird in meinemMinsteriuni Ministerialblatt

unter dem Titel: Uolksmohlfahrt
Amtsblatt

und Halbmontasschriftdes PreußischenMinisterin für
Volkswohlfahrtherausgegeben

werden . Das Blatt erscheint in Carl Heym« , Verlag

in Berlinam 1 . und15 . jedenMonats und kann du« die

Post ( Postzeitungsliste, 6 . Nachtrag) oderim Buchhandelzx Preise

von 10 Mk vierteljährlichbezogen werden. Die

Abkürzungim amtlichenVerkehr soll „ UMW. "laute» .Im

amtlichenTeil werden Personalien, allgemeine8* ordnungen

, Erlasseusw . ,welcheGegenständedes Geschäftsberr»meines

Ministeriums— gesondertnach dessen Abteilung l: Volksgesundheit

; II : fürWohnungs- undSiedlungswesen;für

Jugendwohlfahrtund allgemeineFürsorge — betreff»veröffentlicht

werden , soweitderen Bekanntgabeim allgemeinInteresse

liegt . AuchEntscheidungenin Einzelfällenwerden« diesem

Wege den NachgeordnetenBehörden und Beamtenx Beachtung

in gleichartigenFällen mitgeteilt werden. An
den amtlichenTeil wird sich ein nichtamtlicher% anschlietzen

. Dieserist dazu bestimmt, in Aufsätzen, Darlegung!und

Mitteilungenden Gedankenaustauschüber alle Frageni frfdjdrr

pr»
 QucN

- . Volkswohlfahrt

anzuregen , um dadurch die organischeHmber systematische

Zusammenarbeit aller Kräfte zu fördern. Für> « nHatim

nichtamtlichenTeil erfolgendenVeröffentlichungen trägt 03 ist l vorbehaltlich

der pressegesetzlichenBestimmungen — der jeweiliirfugnis Au

Verfasser

allein die Verantwortung.Die
„ Volkswohlfahrt" tritt an die Stelle des bisher der

Abteilungl meinesMinisteriums herausgegebenen Mini rialblatts

für Medizinalangelegenheiten( J. G. Cotta' scheBuchhailung

Nachf . in Stuttgartund Berlin) unddes von der Abteil meines

Ministeriums herausgegebenen amtlichen Teils der A schrift

für Wohnungswesen( CarlHrymannsVerlag in BerliKerli
» , den12 . März1920. Der

PrrrrtzischeWird

veröffentlicht.Westerburg
, den24. iltrrtster

für Uolksmohlfchüt
e g e r wg l d.O

Mai

1920. Der
Kaudrat. Dr . Schier«aufm.

Die
W.
Die

getrem
W

- ! In

West

Hauptquartier

der « mertk. Ktrettkraftein Deut sch i «Kichd Gable
« ?, den14 . Mat1920b derv Allgemeiner

Befehl Nr . 30. e ausd Die

folgendeVerordnung der Hohen InteralliiertenRh wg an landkommission

wird zur Kenntnisnahmeund Nachachtunga %  dasderer

, diees im amerikanischbesetzten Gebiet betrifft , veröffeBRiegen. Verordnung
Nr . 21. Grg8

« ?«» gdr» Artikel» 9 der Urrord« u« gAr. 8> Hohe
« Kommtssto« . Artikel

1. Die

folgendeergänzende Bestimmung soll dem Artikel9 Verordnung

Nr . 3 hinzugefügtwerden. Aktiven
Angehörigen der deutschenmilitärischen Streiti Angehörigen

der Sicherheitspolizeiund Angehörigenahn militärischer

Hilssformationen ist es verboten, in den besff Gebieten

Militäruniforem oder irgendwiemerkbare Teile bcrfw oder

besondereAbzeichen zu tragen.denn , daßdie h Ü Kommission

oder die Befehlshaberder Armeenhierzu die beso» !Erlaubnis

erteilt haben. Artikel
2. Die

vorstehendeVerordnung soll vom Kraft
treten. Gokle

« ? ,den8 . Mai1920. Dke
Hohe Kommissto» . Auf

Befehl des GeneralmajorsAllen gez
. : I . C . MontgomeryChef des Stabe» . *

* Wird

veröffentlicht.Wallmerod
, den19 . Mai1920. De

» Kandratim besetzte« Teil de « K » eise» Mrstkk»__

I V . :Hecking.A
« die Hr » »e«Bürgermeisterde « Kreise»Für

die nächsteFleischkartenausqabewird die l der

in FleischversorgungsberechtigtenPersonen , getrenntund

unter 6 Jahrendringend benötigt. Bericht
bi » 84. I « « i bestimmt.Westerburg
, den16 . Juni1920 . » Der In

Sechsheldenist in 2 Gehöftendie Maul- und.seuche

amtlich feftgestellt worden . Orts- und Gemarku"ist

angeordnet.DiUe
« b«rg, den7 . Juni1920 . Der steü » . Reu
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